
Spielreglement 
 
 
 
 
 

Spielberechtigung Junioren (Lehrlinge und Studenten) sind bezüglich der 
Spielberechtigung den Aktivmitgliedern gleichgestellt. Schüler 
dürfen bis 18.00 Uhr spielen, danach nur in Begleitung der Eltern 
oder bis 20.00 Uhr mit einem Aktivmitglied oder einem Junior. 

 
Spieldauer Der Platz darf nur für eine volle Stunde reserviert werden. Für 

Doppel- und Meisterschaftsspiele dürfen zwei volle Stunden 
reserviert werden. 

 
Platzreservation Reservationen sind im Buchungssystem GotCourts einzutragen. 

Pro Mitglied dürfen höchstens drei offene Buchungen eingetragen 
sein. Das bedeutet, wenn jemand drei offene Buchungen hat, kann 
er sich erst wieder eintragen, wenn eine Buchung abgelaufen ist. 
Für Meisterschaftsspiele dürfen weitere Buchungen gemacht 
werden. 
Wird mit einem Gast gespielt, so ist der Name des Gasts 
einzutragen.  
 

Gäste Aktivmitglieder und Junioren dürfen höchstens fünfmal pro Saison 
mit einem Gast spielen. Die ersten beiden Gäste dürfen 
unentgeltlich spielen. Beim dritten bis fünften Gast bezahlt das 
Clubmitglied für den Gast jeweils 10 Fr pro Stunde. Nichtmitglieder 
dürfen in Absprache mit dem Verein den Patz benutzen. 
Erwachsene bezahlen pro Stunde 20 Fr, Schüler und in 
Ausbildung stehende Jugendliche 15 Fr. 

 
Tenue Es darf nur mit Tennisschuhen oder Turnschuhen mit flachem 

Profil gespielt werden.  
 
Spielbarkeit Der Platz darf nur bei trockenem Boden bespielt werden. Wenn 

durch das Spielen Löcher entstehen, gilt der Platz als 
unbespielbar.  

 
Sorgfaltspflicht Die Spieler sind verantwortlich für eine sorgfältige Benutzung der 

Anlage und der Gerätschaften verantwortlich. Nach jedem Spielen 
ist der Platz abzuziehen. Bei Trockenheit ist der Platz zu wässern. 

 
Ruhe und Ordnung Nicht spielende Mitglieder und Zuschauer vermeiden unnötigen 

Lärm. Kinder sind zu beaufsichtigen. Hunde sind an der Leine zu 
führen oder so zu halten, dass sie den Tennisbetrieb nicht stören. 
Ab 22.00 Uhr gilt die gesetzliche Nachtruhe. 

 
Unklarheiten Bei Unklarheiten zu obigen Bestimmungen entscheidet die 

Spielleiterin /der Spielleiter oder auf dem Platz anwesende 
Vorstandsmitglieder. 

 
      Der Vorstand 
 
Pfäfers, im Januar 2026 


